
 

* EU-Markenamt senkt Gebühren 
 
Die Europäische Kommission und die EU-Mitglieds-
staaten haben eine Gebührensenkung beim EU-
Markenschutz beschlossen. 
 
 
 
 
 
Darüber hinaus soll auch das Registrierungsverfahren vereinfacht und die Bearbeitungszeit für die 
Eintragung einer Gemeinschaftsmarke verkürzt werden. 
 
EU-Binnenmarktkommissar McCreevy sprach von guten Nachrichten für europäische Unternehmen 
und betonte vor allem, dass es fortan wesentlich einfacher und kostengünstiger werde, Marken EU-
weit zu schützen.  
 
 So verspricht sich die Europäische Kommission von der geplanten Senkung der Gebühren 
 des EU-Markenamtes eine Einsparung in Höhe von ca. 60 Millionen Euro zugunsten der 
 Unternehmen. Gleichzeitig sollen hierdurch sowohl Unternehmergeist als auch Wirtschafts-
 leistung in der derzeit schwierigen allgemeinen Finanzlage angekurbelt werden.  
 
 
Nach Aussage von McCreevy sollen insbesondere kleine und mittlere Unternehmen von den Verbes-
serungen profitieren, die das Markenschutzverfahren bislang oftmals als große finanzielle und admini-
strative Belastung empfunden haben.  
 
 
Hauptmerkmale der Gebührensenkung und der Verfahrensvereinfachung sind: 
 

• Wegfall der Eintragungsgebühr:  
 
 Unternehmen brauchen künftig nur noch die Anmeldegebühr und 

  keine Eintragungsgebühr mehr entrichten.  
 
  Statt wie bisher 1.750 Euro für Eintragung und Anmeldung 
  zahlen Unternehmer nur noch 1.050 Euro für die Anmeldung. 
 

• Internetanmeldungen:  
 
 Bei der elektronischen Anmeldung per Internet fällt die Gebühr von  
 1.600 Euro auf 900 Euro. 

 
• Internationale Markenanmeldungen:  

 
 Bei internationalen Markenanmeldungen bzw. -eintragungen mit 

  Benennung der Europäischen Gemeinschaft gemäß dem  
  Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von  
  Marken (Madrider Protokoll) werden die Gebühren von 1.450 Euro  
  auf 870 Euro gesenkt. 
 
 

* Dieser Newsletter wurde zitiert aus der GründungsStartothek: www.startothek.de  

Die Fa. GüssVita ist akkreditierter Startothek-Berater und unterstützt darüber 
Gründungsvorhaben und Gründungssicherungsmaßnahmen im Rahmen geförderter Beratungen.  
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GüssVita Kompetenzzentrum (seit 1998) 
Das GüssVita Kompetenzzentrum in Allendorf/Lda., mit den Repräsentanzen in Gladenbach,  
Bad Nauheim, Bad Blankenburg, Stuttgart und Radolfzell bietet geprüfte Beratungsleistungen  
und IT-Lösungen für Unternehmen und Gründer aus Handel, Industrie, Handwerk, Dienstleis- 
tung und Non-Profit-Organisationen an.  
 
Ein Team aus firmenzugehörigen Mitarbeitern und Beratern, Berater der Kompetenz-Partner  
und Spezialisten externer Partner setzen sich für den Erfolg der Mandanten des Kompetenz- 
Zentrums ein.  
 
Das Beratungsportfolio für Unternehmensberatung, StartUp, HoGa Beratung, Messeorganisa- 
tion und Art & Medienberatung ergänzt das inhabergeführte Unternehmen mit umfassenden IT-
Serviceleistungen, die betriebswirtschaftliche und technologische Kompetenz zum nachhaltigen 
Nutzen der Mandanten vereinen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GüssVita-Grundsätzliches: 

Die Erstellung eines Newsletters, und /oder das Zitieren aus den angegebenen Quellen begründet keine Handlungsempfehlung, 
noch kann daraus stillschweigend eine solche abgeleitet werden.  Eine Haftung auf Vollständigkeit und Richtigkeit der zugrunde 
liegenden Daten, auch Dritten gegenüber, kann nicht übernommen werden. Benannte Rechtsbeziehungen wurden nicht 
geprüft. Eine Haftung für Folgen einer Weitergabe dieser Ausarbeitung an Dritte wird von GüssVita nicht übernommen. Eine 
rechtliche Wertung, weder über die Vergangenheit, noch für die Zukunft, wird durch GüssVita nicht abgegeben. Rechtliche 
Fragen werden hierin nicht abschließend beantwortet, noch deren Auswirkungen, auch für die Zukunft, beantwortet. Die 
Ausarbeitung stellt weder eine steuerliche oder rechtsanwaltliche Beratung dar. Eine Vervielfältigung dieser Veröffentlichung 
darf nur von Güss Vita vorgenommen werden. Weitere Verteiler sind GüssVita zuvor zu benennen. Ein Abdruck oder das 
Zitieren aus dem Newsletter ist dann erlaubt, wenn die Fa. GüssVita darüber in Kenntnis gesetzt wird und die Quelle* 
(*GüssVita; Alfons Güss - Diplom Betriebswirt; info@guessvita.de) entsprechend benannt wird. Einer Veröffentlichung in 
anderen Publikationen oder im Internet wird hiermit ausdrücklich widersprochen.  


